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Innungen unb
Çïrahttfdie glätter für Me ©3erhftatt

mit befonbeter S8eriicfficf)tigung ber

®ttuft im ^aubmetl
$erauêgegeben unter SRittuirfung fdjtoeiäerifcber

ffitnfttjanbiDerîer unb Xedjnifer
»on pultet genn-gulbtngljnufen.

©rpn fût Me ofjîjielltn pubüliatioitni ks Strati?. ©tswkirmm
Offizielles unb obligotorifditê Drgan bes Slatg. @dimiei)e= unb SBaguermeifterBeteinô.

ffirfebeint je ®onner8tagS unb foftet per ©emefter gr. 3.60, per Saïjr gr. 7.20.
Snferute 20 GM. per lfpaltige Sßetitäeüe, bei größeren Aufträgen

entfpre^enben Stabatt.

^örid), bett 17, September 1903.

4 ®tt», »id)t rarteu unb vttb'tt!
4 gett &tt|Wttdfen gute« imt.

ben bort uns tettmetfe fd§ort publizierten ©erhanblungS=
gegenftänben noch fotgenbe mistige SLbejen aufgefteEt:

I. ©rmtblagen ber ftäbtifchen ©aitgefeijgelmng
(allgemeine Siefen) :

1. Sie in ben ©rofjftcibten, fowie tri bielett 2Kttfel=
unb Sleinftäbten übliche bic£»te gufammenbrängung ber
©eüölferung in SDHetfafernen gefährbet bie @efunbf)eit
unb erfdhwert ben Erwerb eine§ eigenen §eimS.

2. Sen baS allgemeine SBotjl fdjeibigenben 3luS=

wücfjfen ber ©au= unb ©obenfpefulation, meldte bie

©obenpreife mafjlDS fteigern unb jum ©au bon 3Jiiet=
tafernen brängen, mufi mit allen Rechtsmitteln beS

Staates unb ber ©emeinbe entgegengetreten werben.
Sie fchabliche SluSnu^ung ber ©auflachen unb bie ©au=
t)öt)e foEen fo weit möglich rebujiert werben, bamit
bie Quurtiere. nicht bon ber Spefulation auf ben ©au
bon S0iiet!afernen ergriffen werben tonnen. $n bert

äufjeren gonen foil Otelmehr ber ©au Oon Stttfamtlietn
häufern ober bon Käufern mit 2 bis 3 äSol)nungen
möglichft geförbert werben. ;

3. SaSSbeal ber ftäbtifdtjen ©ebauung ift, nament=
lid) in ben äußeren Quartieren, in offener ober ge=

fdhloffener ©auweife baS EinfamüienhauS. Sie Errichtung;
bon Einfamilienhäufern ober kleineren Eebäuben mit
je jwei äöohnungen in gruppenweifer, gefchloffener
©ebauung bon Ejöd^ftenS brei Käufern ift fanitarifdh
ber offenen ©auweife gleichstellen, ((geräumige ©au=

weife.) ©ei grofjeu burchgeljenben ©ertehrSlinien ift bie

jfitrbutttaiwfVtt*
Sdjioeijeriftlj. ßüfertneifter»

berbanb. Sonntags ben 6.

September fanb in Saufanne
bie Selegiertenöerfammlung
beS Sdhweijer. ®üfermeifter*
berbanbeS ftatt. Ser ©erbattb
tft bereits auf 260 SÄitglieber

angewadhfen. Sefdhloffen würbe bie fatnltatibè Ein=
füfjrung ber UnfaHberfidherung borläuftg mittelft eineS

©ertrageS mit einer befteljenben ©ribatgefeEfchaft. $ür
fpäter ift bie (Srünbung einer eigenen UnfaEfaffe in
^uSfidht genommen. Sut fernem würbe bie forage betr.
baS ©ehülfeu* unb Sehrlingswefen, fowie ber. ©rünbung
einer genoffenfdhaftlichen Rohmaterialienhanblung in
©eratung gebogen:. Sut weiteren befdhloff bie ©erfamtm
lung für bie frangöfifdjen SioEegen bie;@rünbung eineS
aEe 14 Sage erfdgeinenbeu ©uEetinS. Sie Verausgabe
einer eigenen ßeitung in beutfetjer unb frangöfifefter
Sprache ift nür mehr eine forage ber ßeit; mahrfdhetn*
lieh wirb bas ©latt fdfjon auf Reujabr erfdheinen.

Pidjtige Hufgalrptt her itnh grofmer
potfgemeinben.

Sie engere Stommiffion hat für ben am 26. Sept.
in ©afel ftattfinbenben Schweiter. St übte tag 511

für
die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Vereine.

Praktische Mütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Matter Srnn-Hotdinghause».

Organ D die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbeverems.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Waguermcistervereius.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Fr. 7.20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

« entsprechenden Rabatt. ---

Zürich, den 17 September 1SVS

4 Tm», nicht raste« ««d rnh'n I
4 Den Kchwache» gnte« tn«.

den von uns teilweise schon publizierten Verhandlungs-
gegenständen noch folgende wichtige Thesen aufgestellt :

I. Grundlagen der städtischen Baugesetzgebung

(allgemeine Thesen):
1. Die in den Großstädten, sowie in vielen Mittel-

und Kleinstädten übliche dichte Zusammendrängung der
Bevölkerung in Mietkasernen gefährdet die Gesundheit
und erschwert den Erwerb eines eigenen Heims.

2. Den das allgemeine Wohl schädigenden Aus-
wüchsen der Bau- und Bodenspekulation, welche die

Bodenpreise maßlos steigern und zum Bau von Miet-
kasernen drängen, muß mit allen Rechtsmitteln des
Staates und der Gemeinde entgegengetreten werden.
Die schädliche Ausnutzung der Bauflächen und die Bau-
Höhe sollen so weit möglich reduziert werden, damit
die Quartiere nicht von der Spekulation auf den Bau
von Mietkasernen ergriffen werden können. In den

äußeren Zonen soll vielmehr der Bau von EiNfamilien-
Häusern oder von Häusern mit 2 bis 3 Wohnungen
möglichst gefördert werden. â

3. Das Ideal der städtischen Bebauung ist, nament-
lich in den äußeren Quartieren, in offener oder ge-
schloffener Bauweise das Einfamilienhaus. Die Errichtung
von Einfamilienhäusern oder kleineren Gebäuden mit
je zwei Wohnungen in gruppenweiser, geschlossener/

Bebauung von höchstens drei Häusern ist sanitarisch
der offenen Bauweise gleichzustellen. (Geräumige Bau-
weise.) Bei großeil durchgehenden Verkehrslinien ist die

Nerbandswesen.
Schweizerisch. Küfermeister-

verband. Sonntags den 6.

September fand in Lausanne
die Delegiertenversammlung
des Schweizer. Küfermeister-
Verbandes statt. Der Verband
ist bereits auf 260 Mitglieder

angewachsen. Beschlossen wurde die fakultative Ein-
führung der Unfallversicherung vorläufig mittelst eines
Vertrages mit einer bestehenden Privatgesellschaft. Für
später ist die Gründung einer eigenen Unfallkasse in
Aussicht genommen. Im fernern wurde die Frage betr.
das Gehülfen- und Lehrlingswesen, sowie der Gründung
einer genossenschaftlichen Rohmaterialienhandlung in
Beratung gezogen. Im weiteren beschloß die Versamm-
lung für die französischen Kollegen die Gründung eines
alle 14 Tage erscheinenden Bulletins. Die Herausgabe
einer eigenen Zeitung in deutscher und französischer
Sprache ist nUr mehr eine Frage der Zeit; wahrschem-
lich wird das Blatt schon auf Neujahr erscheinen.

Wichtige Aufgaben der Städte und größerer

Dorfgemeinde«.
Die engere Kommission hat für den am 26. Sept.

in Basel stattfindenden Schweizer. Städtetag zu


	Verbandswesen

